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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §4 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/10/0122 E 25. März 1996 RS 7

Stammrechtssatz

Zwar kann der Erlassung eines Kostenvorauszahlungsauftrages nach § 4 Abs 2 VVG der Einwand des Verp9ichteten

entgegengesetzt werden, er sei der betre;enden Verp9ichtung bereits aus eigenem nachgekommen. Den

Verp9ichteten tri;t dabei jedoch eine besondere Mitwirkungsp9icht; er trägt die Beweislast für die Erfüllung (Hinweis E

27.4.1987, 87/10/0047).
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